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Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landessozialgerichts Berlin vom
18. Februar 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin auch die
auÃ�ergerichtlichen Kosten des Revisionsverfahrens zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Streitig ist ein Recht der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung einer Ã�bergangsrente aus der
Versorgungsordnung der Volkspolizei der DDR (nicht verÃ¶ffentlichte Ordnung Nr
11/72 des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Volkspolizei Ã¼ber die
soziale LeistungsgewÃ¤hrung â�� Versorgungsordnung â�� vom 1. Juli 1954 idF
vom 1. Dezember 1985).

Die 1945 geborene KlÃ¤gerin war als AngehÃ¶rige der Volkspolizei seit Juni 1964 im
Krankenhaus der Volkspolizei tÃ¤tig, zuletzt als Volkspolizeiobermeister. Sie
unterlag wÃ¤hrend ihrer ZugehÃ¶rigkeit der Versorgungsordnung fÃ¼r
AngehÃ¶rige dieses Sonderversorgungssystems (Anlage 2 Nr 2 zum Anspruchs- und
AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetz (AAÃ�G)). Mit Schreiben vom 27. September
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1990 wurde ihr DienstverhÃ¤ltnis zum 30. September 1990 wegen
RationalisierungsmaÃ�nahmen gekÃ¼ndigt.

GemÃ¤Ã� dem Vertrag Ã¼ber den RechtstrÃ¤gerwechsel zwischen dem
Ministerium des Inneren und dem Ministerium fÃ¼r AbrÃ¼stung und Verteidigung
der DDR vom 25. September 1990 wurde das Krankenhaus als Lazarett an das
Ministerium fÃ¼r AbrÃ¼stung und Verteidigung Ã¼bergeben. Nach Â§ 4 Abs 5 des
Vertrages wurden weibliche AngehÃ¶rige mit Ausnahme der approbierten Offiziere
und des SanitÃ¤tsdienstes nicht in das DienstverhÃ¤ltnis des Ministeriums fÃ¼r
AbrÃ¼stung und Verteidigung Ã¼bernommen; sie sollten als ZivilbeschÃ¤ftigte
unter Beibehaltung ihres Aufgabengebietes und ihres Verdienstes entsprechend
dem Rahmenkollektivvertrag des Ministeriums des Inneren mit Wirkung ab 1.
Oktober 1990 einen Arbeitsvertrag Ã¼ber ein ziviles BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
erhalten. Am 3. Oktober 1990 wurde das Krankenhaus von der Bundeswehr
Ã¼bernommen. Dementsprechend wurde die KlÃ¤gerin in dem Krankenhaus
zunÃ¤chst vom Ministerium fÃ¼r AbrÃ¼stung und Verteidigung der DDR und ab 3.
Oktober 1990 von der Bundeswehr, also von der Bundesrepublik Deutschland,
beschÃ¤ftigt.

Im Dezember 1990 begehrte die KlÃ¤gerin von der Beklagten die Bewilligung einer
Ã�bergangsrente gemÃ¤Ã� der Versorgungsordnung. Diesen Antrag lehnte die
Beklagte mit Schreiben vom 3. Juni 1991 mit der BegrÃ¼ndung ab, Voraussetzung
fÃ¼r den "Anspruch" auf Ã�bergangsrente sei ein Ausscheiden aus dem
DienstverhÃ¤ltnis; eine Entlassung habe hier jedoch nicht vorgelegen, da die
Dienst- und ArbeitsverhÃ¤ltnisse der AngehÃ¶rigen der Volkspolizei von der
Bundeswehr Ã¼bernommen worden seien; die KÃ¼ndigung habe nur
deklaratorischen Wert gehabt.

Ihren Antrag vom 25. August 1993 auf RÃ¼cknahme des Bescheides vom 3. Juni
1991 lehnte die Beklagte â�� durch das Bundesministerium des Innern â�� mit
Bescheid vom 2. Februar 1994 ab, weil im Bescheid vom 3. Juni 1991 weder das
Recht unrichtig angewandt noch von einem Sachverhalt ausgegangen worden sei,
der sich als unrichtig erwiesen habe.

Das SG Berlin hat mit Urteil vom 18. August 1997 die Klage abgewiesen und ua
ausgefÃ¼hrt: Eine KÃ¼ndigung wegen ZustÃ¤ndigkeitswechsels bei gleichzeitiger
Ã�bernahme in ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis des Funktionsnachfolgers sei nicht
als Ausscheiden aus dem DienstverhÃ¤ltnis iS der Versorgungsordnung zu
verstehen. Das LSG hat das Urteil des SG und den Bescheid der Beklagten vom 2.
Februar 1994 aufgehoben und die Beklagte antragsgemÃ¤Ã� verurteilt, den
Bescheid vom 3. Juni 1991 zurÃ¼ckzunehmen und "Ã¼ber den Antrag der
KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung der Ã�bergangsrente vom 4. Dezember 1990 unter
Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden" (Urteil vom
18. Februar 1999). Es hat im wesentlichen ausgefÃ¼hrt: Der Bescheid vom 3. Juni
1991 sei rechtswidrig gewesen. Der KlÃ¤gerin habe ein Recht auf eine
Ã�bergangsrente nach der Versorgungsordnung zugestanden. Nach Teil X der als
sekundÃ¤res Bundesrecht nach Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr 9
Buchst e anzuwendenden Versorgungsordnung erhielten eine Ã�bergangsrente
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AngehÃ¶rige der Volkspolizei, die nach einer vollendeten 25jÃ¤hrigen Dienstzeit
gemÃ¤Ã� der Dienstlaufbahnverordnung in Ehren aus dem DienstverhÃ¤ltnis
ausgeschieden seien. Die Ã�bergangsrente habe 30 % der zu errechnenden
Altersrente betragen und habe unter bestimmten Voraussetzungen, wenn eigenes
Einkommen erzielt worden sei, geruht. Ein derartiger Anspruch habe nach dem
Einigungsvertrag (EV) nur solchen Personen zugestanden, die am 3. Oktober 1990
die Voraussetzungen fÃ¼r die Versorgungsleistung nach der Versorgungsordnung
erfÃ¼llt hÃ¤tten. Dies sei bei der KlÃ¤gerin der Fall gewesen. Sie sei nach
vollendeter 25jÃ¤hriger Dienstzeit iS der Versorgungsordnung nach der
KÃ¼ndigung aus dem Dienst der Volkspolizei ausgeschieden. DaÃ� sie zunÃ¤chst
von dem Ministerium fÃ¼r AbrÃ¼stung und Verteidigung der DDR und spÃ¤ter von
der Bundeswehr weiterbeschÃ¤ftigt und ihr Verdienst ab 1. Oktober 1990 lediglich
um 20,00 DM geringer gewesen sei, sei unerheblich. Zur Beantwortung der Frage,
ob der KlÃ¤gerin ein Zahlungsanspruch zustehe oder ob ein Ruhensbescheid zu
erteilen sei, seien noch Berechnungen vorzunehmen, die zweckmÃ¤Ã�igerweise von
der Beklagten durchzufÃ¼hren seien.

Die Beklagte hat die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. Sie rÃ¼gt eine
Verletzung sekundÃ¤ren Bundesrechts, nÃ¤mlich des Teils X der
Versorgungsordnung, und trÃ¤gt vor: Nach der Vereinbarung Ã¼ber den
RechtstrÃ¤gerwechsel vom 25. September 1990 hÃ¤tten weibliche AngehÃ¶rige,
die nicht in das DienstverhÃ¤ltnis zur Nationalen Volksarmee der DDR hÃ¤tten
Ã¼bernommen werden kÃ¶nnen, unter Beibehaltung ihres Aufgabengebietes und
ihrer bisherigen VergÃ¼tung in einem zivilen ArbeitsverhÃ¤ltnis bei den jeweiligen
Funktionsnachfolgern weiterbeschÃ¤ftigt werden sollen. Damit werde deutlich, daÃ�
die KlÃ¤gerin nicht habe entlassen werden sollen. Hieran Ã¤ndere auch das
KÃ¼ndigungsschreiben vom 27. September 1990 nichts. Insoweit habe es sich nur
um eine formale KÃ¼ndigung gehandelt. Das LSG habe zudem unter
Zugrundelegung der KÃ¼ndigungsvorschriften der ehemaligen DDR prÃ¼fen
mÃ¼ssen, ob es sich um eine wirksame KÃ¼ndigung gehandelt habe. Â§ 55 Abs 1
und 2 des Arbeitsgesetzbuches der DDR habe eine KÃ¼ndigungsfrist von
mindestens zwei Wochen vorgesehen und bei einem ArbeitsverhÃ¤ltnis von 20
Jahren eine solche von mindestens drei Monaten zum Ende des
Kalendervierteljahres. Sowohl diese KÃ¼ndigungsfrist als auch diejenige nach der
Laufbahnverordnung bzw ihrer DurchfÃ¼hrungsbestimmung sei nicht eingehalten
worden, so daÃ� die KÃ¼ndigung auch nicht wirksam gewesen sei.

Sie beantragt sinngemÃ¤Ã�,
das Urteil des Landessozialgerichts Berlin vom 18. Februar 1999 aufzuheben und
die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 18.
August 1997 zurÃ¼ckzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die GrÃ¼nde des angefochtenen Urteils und
weist darauf hin, daÃ� ihr ordnungsgemÃ¤Ã� gekÃ¼ndigt und sie als
Zivilangestellte mit geringerem Gehalt auf einem anderen Platz eingestellt worden
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sei. Im Ã¼brigen verstoÃ�e es gegen Treu und Glauben, wenn die Beklagte sich auf
die Unwirksamkeit der von ihr selbst ausgesprochenen KÃ¼ndigung berufe.

II

Die Revision der Beklagten ist unbegrÃ¼ndet.

1. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist das Urteil des LSG, mit dem es die
Beklagte verpflichtet hat, den Bescheid vom 3. Juni 1991 zurÃ¼ckzunehmen und
Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin auf GewÃ¤hrung der Ã�bergangsrente vom 4.
Dezember 1990 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu
entscheiden (sog Bescheidungsurteil, Â§ 131 Abs 3 SGG). Der Ausspruch ist nicht iS
eines (Leistungs-)Grundurteils (Â§ 130 Satz 1 Regelung 1 SGG (vgl hierzu BSG SozR
3-1500 Â§ 199 Nr 1)) auszulegen. Denn die KlÃ¤gerin hat ihr Begehren im
Berufungsverfahren allein darauf beschrÃ¤nkt, die Beklagte zu verpflichten, Ã¼ber
ihren Rentenantrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu
entscheiden. Das LSG hat dementsprechend ein (Verpflichtungs-)Bescheidungsurteil
verkÃ¼ndet. Dieses ist aber â�� ausweislich der EntscheidungsgrÃ¼nde (dort
insbesondere der letzte Absatz) â�� so zu verstehen, daÃ� die Beklagte das
subjektive Recht der KlÃ¤gerin auf Ã�bergangsrente feststellen muÃ�, aber noch zu
bescheiden hat, ob den monatlichen ZahlungsansprÃ¼chen hieraus EinwÃ¤nde (ua
Ruhensgrund) entgegenstehen.

Da es sich um eine Revision allein der Beklagten handelt, war in diesem
Zusammenhang nicht zu prÃ¼fen, ob das LSG verpflichtet war, konkret auch Ã¼ber
den Wert des Rechts der KlÃ¤gerin auf Ã�bergangsrente und Ã¼ber das Bestehen
und den Betrag monatlicher ZahlungsansprÃ¼che hieraus zu entscheiden. Falls das
LSG insoweit verfahrensfehlerhaft geurteilt hÃ¤tte, wÃ¤re hierdurch nur die
KlÃ¤gerin, nicht aber die RevisionsfÃ¼hrerin, also die Beklagte, beschwert. Zwar ist
das Gericht nach Â§ 103 SGG verpflichtet, alle entscheidungserheblichen Tatsachen
in eigener Verantwortung festzustellen und die Streitsache iS von Â§ 131 Abs 2 SGG
spruchreif zu machen. Denn das Gericht muÃ� gemÃ¤Ã� Art 19 Abs 4 GG selbst
entscheiden, ob das geltend gemachte Recht im maÃ�geblichen Zeitpunkt â��
gegen die Verwaltung â�� besteht. Deshalb ist es grundsÃ¤tzlich nicht zulÃ¤ssig,
eine Verwaltungsentscheidung, mit der ein vom BÃ¼rger erhobener Anspruch
abgelehnt wurde, allein deshalb aufzuheben, weil die von der BehÃ¶rde
herangezogenen GrÃ¼nde als rechtlich nicht zutreffend erkannt werden, und die
Entscheidung Ã¼ber den streitigen Anspruch gewissermaÃ�en an die BehÃ¶rde
zurÃ¼ckzuverweisen, um ihr die PrÃ¼fung und Feststellung aller sonstigen
Voraussetzungen fÃ¼r den in Rede stehenden Anspruch zu Ã¼berlassen; vielmehr
hat das Gericht diese PrÃ¼fung und Feststellung selbst vorzunehmen und sodann in
der Sache abschlieÃ�end zu entscheiden (vgl hierzu BVerwGE 69, 198, 201). Das
LSG durfte aber Ã¼ber dieses og â�� von der KlÃ¤gerin eingeschrÃ¤nkte â��
Klagebegehren nicht hinausgehen.

Die von der KlÃ¤gerin erhobene (kombinierte Anfechtungs- und
Verpflichtungs-)Bescheidungsklage war auch zulÃ¤ssig, weil kein BÃ¼rger
gezwungen ist, eine auf Verurteilung zur Zahlung gerichtete Leistungsklage (Â§ 54
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Abs 4 SGG) zu erheben, wenn der Streit Ã¼ber den Bestand eines Rechtes auf
Rente gerichtlich geklÃ¤rt werden kann, jedoch aufgrund der UmstÃ¤nde des Falles
fÃ¼r ihn noch nicht absehbar ist, ob und ggf in welcher HÃ¶he schon
ZahlungsansprÃ¼che bestehen oder wegen rechtshindernder oder
rechtsvernichtender EinwÃ¤nde nicht bestehen. Gegenstand revisionsgerichtlicher
PrÃ¼fung ist in diesem Fall allein, ob die Beklagte zutreffend verpflichtet worden
ist, ein Recht der KlÃ¤gerin auf Ã�bergangsrente festzustellen.

2. Insoweit zutreffend hat das LSG die Beklagte â�� als dem nach Art 13 EV
zustÃ¤ndigen Funktionsnachfolger des fÃ¼r das Krankenhaus der Volkspolizei
zustÃ¤ndigen Innenministeriums der ehemaligen DDR â�� verpflichtet, unter
Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 1994 den Bescheid vom 3. Juni 1991
zurÃ¼ckzunehmen und Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin vom Dezember 1990 â��
erneut â�� zu entscheiden. Denn die Ablehnung des Rechts auf Ã�bergangsrente im
Bescheid (Schreiben vom 3. Juni 1991) war rechtswidrig und ist daher gemÃ¤Ã� Â§
44 Abs 1 SGB X zurÃ¼ckzunehmen, weil die KlÃ¤gerin ein Recht auf diese Rente
hatte.

a) Â§ 44 Abs 1 SGB X ist hier entsprechend anwendbar. Wie der Senat bereits
entschieden hat, findet das 1. Kapitel des SGB X jedenfalls seit dem 1. Januar 1991
ua fÃ¼r den Sachbereich Rentenversicherung iS des EV Anwendung. Hierzu zÃ¤hlen
alle â�� aus der Sicht des Bundesrechts â�� Ã¶ffentlich-rechtlichen Regelungen, die
thematisch dem Rentenversicherungsrecht des SGB VI entsprechen oder vom EV in
einen inneren sachlichen Zusammenhang mit diesem gestellt worden sind. Dies gilt
insbesondere fÃ¼r AnsprÃ¼che und Anwartschaften aus den Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen, die im EV Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Nr III Nr 9
(EV Nr 9) geregelt worden sind, aber auch fÃ¼r die nicht in die Rentenversicherung
des SGB VI Ã¼berfÃ¼hrbaren VersorgungsansprÃ¼che, wie etwa die
Ã�bergangsrenten. Im Hinblick darauf, daÃ� EV Nr 9 bestimmt hat, daÃ� die
Versorgungssysteme und ihre leistungsrechtlichen Regelungen von den jeweiligen
Funktionsnachfolgern gemÃ¤Ã� Art 13 EV fÃ¼r eine Ã�bergangszeit weitergefÃ¼hrt
werden, wurden mithin auch diejenigen VersorgungstrÃ¤ger, die bei der Verwaltung
ihrer Ã¼brigen Aufgaben nicht an das SGB X gebunden waren, bei ErfÃ¼llung ihrer
Aufgaben als Funktionsnachfolger in den Versorgungssystemen dem
Verfahrensrecht des SGB X unterstellt (vgl hierzu BSG SozR 3-8570 Â§ 13 Nr 1 S 5).
Â§ 9 Abs 1 AAÃ�G idF vom 23. Juni 1994 (Art 4 Nr 2 des 2. Gesetzes zur Bereinigung
von SED-Unrecht, BGBl I S 1311) hat klarstellend angeordnet, daÃ� die Vorschriften
des SGB I, also auch des Â§ 37 SGB I und demnach auch das SGB X, grundsÃ¤tzlich
anzuwenden sind. Infolgedessen ist Â§ 44 Abs 1 SGB X auch bei Ã�berprÃ¼fung von
Bescheiden heranzuziehen, die auf der Grundlage der nachfolgenden
FÃ¼rsorgepflicht der Funktionsnachfolger ergangen sind und in denen Ã¼ber
bundesrechtlich anerkannte (FÃ¼rsorge-)Sozialleistungen, wie die Ã�bergangsrente
(vgl BSG SozR 3-8570 Â§ 13 Nr 1 S 6 und S 13), entschieden worden ist.

b) Die Ablehnung des Rechts auf Ã�bergangsrente im Bescheid vom 3. Juni 1991
war auch rechtswidrig und ist daher von der Beklagten zurÃ¼ckzunehmen. Der
KlÃ¤gerin stand im Hinblick auf ihren Antrag vom Dezember 1990 ein Recht auf die
Ã�bergangsrente zu.
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EV Nr 9 Buchst e hat ua bestimmt, daÃ� "AnsprÃ¼che" auf Versorgungsleistungen
aus Sonderversorgungssystemen, wie diejenigen auf Ã�bergangsrente, nach
Erreichen bestimmter Dienstzeiten nur den Personen zustehen, die am 30. Oktober
1990 insoweit die Voraussetzungen erfÃ¼llt haben und bis zum 31. Dezember 1990
entlassen worden sind (EV Nr 9 Buchst e SÃ¤tze 1 und 2). Ferner ermÃ¤chtigte EV
Nr 9 Buchst e die Bundesregierung, das NÃ¤here hierzu durch Rechtsverordnung zu
regeln. Diese Konkretisierung erfolgte durch das AAÃ�G (verkÃ¼ndet als Art 3 des
Renten-Ã�berleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991, BGBl I S 1606). Danach werden
die nicht in die Rentenversicherung Ã¼berfÃ¼hrten Versorgungsleistungen seit
dem 1. Januar 1992 von der Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte als
Zahlstelle nach den Bestimmungen der Versorgungsordnung (als sekundÃ¤res
Bundesrecht) in der vom VersorgungstrÃ¤ger mitgeteilten HÃ¶he gezahlt, wenn am
31. Dezember 1991 ein Anspruch auf diese Leistungen bestand (Â§ 9 Abs 1 und 2
AAÃ�G; vgl hierzu Urteil des erkennenden Senats vom 23. MÃ¤rz 1999 â�� B 4 RA
36/98 R).

Die KlÃ¤gerin hatte am 3. Oktober 1990 die Voraussetzungen fÃ¼r ein Recht auf
Ã�bergangsrente erfÃ¼llt; sie war auch bis zum 31. Dezember 1990 aus dem
Dienst der Volkspolizei entlassen worden.

GemÃ¤Ã� Teil X Nr 1 der Versorgungsordnung stand ihr das Recht auf
Ã�bergangsrente im Hinblick auf die vollendete 25jÃ¤hrige Dienstzeit (Eintritt in die
Volkspolizei im Jahre 1964) zu. Ihr war auch durch das Schreiben vom 27.
September 1990 wirksam zum 30. September 1990 wegen
RationalisierungsmaÃ�nahmen gekÃ¼ndigt worden (vgl hierzu Â§ 16 Abs 1 Buchst
e der Dienstlaufbahnordnung vom 3. Mai 1976 iVm Â§ 43 Abs 2 und 7 der Ersten
DurchfÃ¼hrungsbestimmung vom 10. Juni 1976 idF vom 26. Februar 1987). Auf die
Nichteinhaltung von KÃ¼ndigungs(schutz)fristen hat sich die KlÃ¤gerin insoweit nie
berufen. Damit war sie auch schon zum 1. Oktober 1990 iS der Versorgungsordnung
aus dem DienstverhÃ¤ltnis bei der Deutschen Volkspolizei der DDR ausgeschieden.

Entscheidungserheblich ist insoweit allein das ErlÃ¶schen des die
Versorgungsberechtigung begrÃ¼ndenden â�� nach Bundesrecht: Ã¶ffentlich-
rechtlichen â�� DienstverhÃ¤ltnisses vor dem 1. Januar 1991, nicht jedoch â��
entgegen der Auffassung der Beklagten â�� ob ein "BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis"
unter gleichen oder Ã¤hnlichen Bedingungen von dem Funktionsnachfolger "weiter"
fortgefÃ¼hrt worden ist. Denn die Ã�bergangsrente soll(te) gerade diejenigen
Einkommensminderungen â�� ggf begrenzt â�� ausgleichen, die durch den
Ã�bergang von einer in der ehemaligen DDR ausgeÃ¼bten staatlichen Funktion in
eine zivilberufliche TÃ¤tigkeit entstanden sind (vgl BSG SozR 3-8570 Â§ 11 Nr 2 S
17; SozR 3-8570 Â§ 16 Nr 1 S 10, Urteil des erkennenden Senats vom 23. MÃ¤rz
1999 â�� B 4 RA 36/98 R). Damit sollte es den AngehÃ¶rigen ua der Volkspolizei
ermÃ¶glicht werden, einen ggf frÃ¼her hÃ¶heren Lebensstandard
aufrechtzuerhalten.

Diese Zweckbestimmung war auch AnlaÃ� fÃ¼r die Weitergeltung der
entsprechenden Bestimmungen aus den Sonderversorgungssystemen Ã¼ber den
Zeitpunkt der Wiedervereinigung hinaus bis zum 31. Dezember 1990. Mit ihnen
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sollten gerade auch durch die Wiedervereinigung bedingte eventuelle HÃ¤rten
ausgeglichen werden. EV Nr 9 Buchst e und spÃ¤ter Â§ 9 AAÃ�G haben somit an die
nach der Versorgungsordnung maÃ�gebliche Zweckbestimmung auch fÃ¼r die Zeit
ab dem 3. Oktober 1990 angeknÃ¼pft (vgl hierzu BSG SozR 3-8570 Â§ 16 Nr 1 S
10). Von dieser ist der insoweit die Regelungen als sekundÃ¤res Bundesrecht
Ã¼bernehmende bundesdeutsche Gesetzgeber typisierend ausgegangen. Die
Ã�bergangsrente soll demnach die durch den Wechsel in ein zivilrechtliches
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bedingte Einkommensminderung von ehemaligen
AngehÃ¶rigen der Volkspolizei bis zum Eintritt in das Rentenalter teilweise
auffangen.

FÃ¼r die Auffassung der Beklagten, es komme nicht auf eine "formale" (gemeint
wohl: materiell-rechtliche), sondern lediglich auf eine konkret-individuelle
Betrachtung der wirtschaftlichen und sonstigen Folgen des beendeten Dienst- und
des sich daran anschlieÃ�enden BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses an, bietet sich nach
dem geltenden positiven Recht, an das der Senat gebunden ist (Art 20 Abs 3 GG)
und wie es dem EV und dem AAÃ�G zugrunde liegt, kein Anhalt. FÃ¼r das Vorliegen
eines Rechts auf Ã�bergangsrente ist es unerheblich, ob tatsÃ¤chlich eine
Einkommensminderung im Rahmen der neuen TÃ¤tigkeit eingetreten ist. Dies hat
Bedeutung nur fÃ¼r die Frage, ob den monatlichen ZahlungsansprÃ¼chen aus
diesem Recht EinwÃ¤nde entgegenstehen, welche die Beklagte jeweils geltend
machen muÃ�. Wird nach der Versorgungsordnung anrechenbares Einkommen
erzielt, so werden die jeweiligen monatlichen ZahlungsansprÃ¼che entsprechend
gekÃ¼rzt und ggf zum Ruhen gebracht (dh sie gehen unter), soweit das neue
Nettoeinkommen und die Ã�bergangsrente die Nettobesoldung (zuzÃ¼glich
Wohnungs- und Verpflegungsgeld) Ã¼bersteigt (Teil X Nrn 3 und 7 Abs 2 der
Versorgungsordnung).

Nach alledem hat das LSG die Beklagte zu Recht verurteilt, den Bescheid vom 3.
Juni 1991 zurÃ¼ckzunehmen und die Beklagte verpflichtet, unter Feststellung eines
Rechts auf Ã�bergangsrente einen neuen Bescheid (unter BerÃ¼cksichtigung von
Â§ 11 Abs 7 AAÃ�G sowie der Bestimmungen der
Sonderversorgungsleistungsverordnung idF vom 29. Juni 1998; BGBl I S 1666 iVm
der Bekanntmachung vom 19. August 1998, in Kraft getreten am 1. Januar 1999) zu
erteilen.

Die Revision der Beklagten ist mithin zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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